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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden 

Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. bekräftigt die Verpflichtung der Europäischen Union zur weiteren Unterstützung 

Afghanistans; hebt hervor, dass das übergeordnete Ziel der EU-Entwicklungshilfe für 

Afghanistan in der Unterstützung der langfristigen nachhaltigen Entwicklung des Landes, 

in der Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Lage, in der Förderung von 

Beschäftigungsmöglichkeiten und KMU, in der Stärkung des Bildungswesens und in der 

Gewährleistung der Gleichstellung der Geschlechter bestehen sollte; unterstreicht zudem, 

dass mit den Hilfsmaßnahmen der Aufbau von Kapazitäten in der öffentlichen Verwaltung 

weiter gefördert, die Rechtsstaatlichkeit gestärkt und der Korruption entgegengewirkt 

werden sollte, um auf diese Weise die Übertragung der Sicherheitsverantwortung an die 

Regierung der Islamischen Republik Afghanistan zu unterstützen; empfiehlt, einen Teil 

der finanziellen Unterstützung für Afghanistan für die Umsetzung des Fünfjahresplans 

vorzusehen, dessen Ziel die schrittweise Einstellung des Opiumanbaus durch den 

Übergang zu alternativen Anbauarten ist; betont, dass die subregionale Zusammenarbeit 

durch die Unterstützung bei grenzübergreifenden Herausforderungen gefördert werden 

muss; 

2. weist erneut auf die dringende Notwendigkeit hin, die Effizienz der Hilfsmaßnahmen zu 

steigern, da zahlreiche Indikatoren für die Entwicklung belegen, dass noch immer keine 

wesentlichen Verbesserungen erzielt werden konnten, und die Korruption sowie die lange 

Verteilungskette bei der internationalen Hilfe nach wie vor große Hindernisse für die 

Erbringung der grundlegenden Dienstleistungen für die Bevölkerung darstellen; fordert 

die Europäische Union und die Mitgliedstaaten auf, sämtliche verfügbaren finanziellen 

Maßnahmen einschließlich der künftigen EU-Treuhandfonds effizient zu nutzen, so dass 

die grundlegenden Dienstleistungen für die Bürger sichergestellt werden; 

3. weist darauf hin, dass der Großteil der Mittel für die soziale und wirtschaftliche 

Entwicklung in Afghanistan über internationale Mechanismen bereitgestellt wird, ein 

beträchtlicher Teil dieser Hilfe die eigentlichen Empfänger, das afghanische Volk, jedoch 

nicht erreicht; weist darauf hin, dass die EU und insbesondere die Kommission und der 

EAD in enger Zusammenarbeit mit anderen wichtigen Gebern wie den 

Vereinigten Staaten und Japan entscheidend bei der Verbesserung der Koordinierung der 

Tätigkeiten der Geber mitwirken sollten; fordert zudem eine ausführliche Bewertung der 

Wirksamkeit der Hilfe, um die Transparenz und die Rechenschaftspflicht der Geber in 

Bezug auf die Hilfeleistungen zu verbessern; 

4. ist der Auffassung, dass der Europäischen Union als einem der wichtigsten Geber bei der 

öffentlichen Entwicklungshilfe und der humanitären Hilfe für Afghanistan (über 

2 Mrd. EUR von 2002 bis Ende 2010) die besondere Verantwortung zukommt, zu prüfen, 

ob diese Mittel die vorgesehenen Empfänger tatsächlich erreichen und zu einer 

Verbesserung ihrer Lebenssituation beitragen; 

5. fordert den EAD und die Kommission nachdrücklich auf, bei der Bereitstellung von 
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Hilfsgeldern über internationale Organisationen der Bekämpfung von Verschwendung, 

übermäßigen Vermittlungskosten, Ineffizienz, überzogenen Rechnungen und Korruption 

große Aufmerksamkeit zu widmen und auf der rechtzeitigen und angemessenen 

Unterrichtung über die Ergebnisse und Verwendung der Mittel zu bestehen; 

6. fordert die EU erneut auf, die Kosten und Auswirkungen der gesamten EU-Hilfe für 

Afghanistan in einer zentralen Datenbank zu erfassen und sie zu analysieren, da das 

Fehlen aktueller und zuverlässiger Daten die Wirksamkeit und Transparenz der Hilfe 

untergräbt; 

7. ist der Auffassung, dass die Kommission die Einführung einer sektorbezogenen 

Budgethilfe in Erwägung ziehen sollte; betont jedoch, dass solch Hilfsmaßnahmen an 

strenge Auflagen geknüpft und messbaren Wirkungsindikatoren unterworfen werden 

sollten und dass sie nur in Verbindung mit Maßnahmen zum Aufbau von Kapazitäten und 

in Verwaltungseinrichtungen in Anspruch genommen werden können, deren 

Organisationsstrukturen und Fähigkeiten auf dem Gebiet der Finanzverwaltung eingehend 

und in angemessener und transparenter Weise geprüft worden sind. 
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